
      
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für Warenlieferungen und Serviceleistungen (für Dienstleistungen für Maschinen- und Anlagensicherheit gelten gesonderte AGB) 

 I. Allgemeines / Geltungsbereich 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

alle unsere Warenlieferungen und Serviceleistungen (mit Ausnahme von 

Dienstleistungen für Maschinen- und Anlagensicherheit) für unsere 

Kunden. Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer, eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. 

2. Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 

Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir 

die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen sowie der 

Erbringung etwaig damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen. 

Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt 

der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 

Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 

gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder 

auf sie hinweisen müssten.  

3. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur 

dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 

zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 

beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die 

Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden 

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in 

jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger 

Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 

Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss 

vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, 

Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

II. Angebot und Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur 

Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung 

durch uns. 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches 

Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts andere ergibt, sind 

wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach 

seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

3. Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige Produktbeschreibungen 

und/oder Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 

und sonstige Leistungsdaten etc.) sind nur verbindlich, wenn dies 

ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden aktuellen Preise, netto ab 

Werk. Umsatzsteuer wird in der jeweils am Tag der Rechnungsstellung 

geltenden Höhe gesondert berechnet. Die Preise gelten nur für den 

jeweiligen Auftrag und sind nicht verbindlich für Nachbestellungen. 

2. Verpackungs-, Verladungs-, Fracht- und Versicherungskosten sowie 

Montagekosten und Kosten der Inbetriebnahme werden zusätzlich in 

Rechnung gestellt. Dasselbe gilt für anwendungsbezogene Software. 

Gebühren und Kosten für die Besorgung und Beglaubigung von 

Ursprungszeugnissen, Konsulatsfakturen, Genehmigungen und 

dergleichen werden dem Kunden gesondert berechnet. Auch etwaige 

Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der 

Kunde. 

Verpackungs- und Frachtkosten werden zum Selbstkostenpreis 

berechnet. Leihpaletten bleiben unser Eigentum und sind mit der 

nächsten Lieferung in einwandfreiem Zustand zurückzuschicken. Die 

Rückgabe gleichwertiger oder gleichartiger Paletten ist zulässig. Erfolgt 

die Rücksendung nicht binnen eines Monats nach Lieferung, stellen wir 

die Selbstkosten in Rechnung. Der Kunde ist berechtigt, 

Transportverpackungen unserer Lieferungen an unseren Geschäftssitz 

zurückzugeben. Die Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstoffen 

und nach Stoffen sortiert sein. Anderenfalls sind wir berechtigt, dem 

Kunden die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu berechnen. 

3. Beim Verkauf von Standardgeräten gehören Planungsarbeiten, 

Ergänzungsarbeiten und andere Ingenieurleistungen nicht zur 

Standardleistung und sind in den Preisen nicht enthalten. Die 

Dokumentation erfolgt durch standardmäßige Betriebshandbücher und 

Standard-Stromlaufpläne. Schaltbilder und Projektierung bezüglich des 

konkreten Falls gehören nicht zu unseren Leistungen, ebenso nicht die 

Netzeinspeisung, Einschaltsteuerung, externe Steuerung und 

Verknüpfung. 

4. An die für einen Auftrag vereinbarten Preise sind wir vier Monate seit 

Vertragsschluss gebunden. Sind längere Fristen zur Erbringung der 

Lieferung oder Leistung vereinbart, sind wir berechtigt, bei Erhöhung der 

Material- oder Lohnkosten auf der Grundlage unserer ursprünglichen 

Preiskalkulation einen anteiligen Aufschlag für die eingetretene 

Kostensteigerung vorzunehmen. 

5. Sind keine abweichenden Vereinbarungen getroffen, ist der Preis für 

Lieferungen oder sonstige Leistungen innerhalb von 14 Tagen ab 

Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware zu zahlen. Wir 

sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, 

jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 

Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir 

spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

6. Wechsel und Schecks, deren Annahme wir uns vorbehalten, gelten erst 

mit der Gutschrift zu unseren Gunsten als Zahlung. Kosten und Spesen 

gehen zu Lasten des Kunden. 

7. Mit Ablauf der Zahlungsfrist in III.5 kommt der Kunden in Verzug. Der 

Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 

weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 

Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins unberührt. 

8. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur 

insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 

ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden 

insbesondere gemäß VI.6 Satz 2 dieser AGB unberührt. 

IV. Lieferung und Leistung 

1. Liefer- und Leistungsfristen und Liefer- bzw. Leistungstermine sind nur 

verbindlich, wenn wir sie als solche schriftlich bestätigt haben. Im 

Übrigen sind sie als annähernd und freibleibend zu betrachten. Liefer- 

bzw. Leistungszeiten sind eingehalten, wenn wir innerhalb der 

vereinbarten Fristen Versandbereitschaft melden bzw. einen Termin zur 

Erbringung der Leistung abstimmen. Angemessene Teillieferungen und 

handelsübliche oder zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen 

sind zulässig. 

2. Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt erst in dem Augenblick, in dem uns 

der Besteller von ihm zu liefernde Unterlagen, erforderliche 

Genehmigungen, Freigaben und Pläne vollständig vorgelegt hat. 

Lieferfristen verlängern sich darüber hinaus angemessen, wenn der 

Besteller vereinbarte Zahlungsbedingungen oder sonstige 

Vertragsverpflichtungen nicht einhält. Das Vorstehende gilt nicht, wenn 

wir die Verzögerung zu vertreten haben. 

3. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu 

vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der 

Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und 

gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die 

Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir 

berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits 

erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. 

Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt 

insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren 

Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 

haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir 

im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

4. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden 

erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Kunden 

pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die 

Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des 

Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 

5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der 

Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden oder nur ein 

wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

5. Die Rechte des Kunden gemäß VIII. dieser AGB und unsere gesetzlichen 

Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. 



      
 

aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder 

Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

6. Befindet sich der Kunde mit Zahlungen gleich welcher Art in Verzug oder 

tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine nicht nur unbedeutende 

Verschlechterung ein, sind wir zur Leistungsverweigerung und – 

gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen 

(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die 

gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 

bleiben unberührt. Eine solche Verschlechterung der 

Vermögensverhältnisse ist u.a. anzunehmen, wenn Wechsel oder Schecks 

protestiert werden, wiederholt Zahlungsziele überschritten wurden oder 

das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten ist bzw. 

durch die beabsichtigte Lieferung überschritten würde. 

7. Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung geht mit Auslieferung an den Spediteur, 

spätestens mit Verlassen des Werks auf den Kunden über. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 

Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 

Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. 

Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

8. Verzögert sich der Versand oder die Auslieferung der Ware auf Wunsch 

des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 

Versandbereitschaft, können wir für jeden angefangenen Monat 

Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der verzögerten Lieferung, 

höchstens jedoch insgesamt 5 % der verzögerten Lieferung, berechnen. 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 

(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 

Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf 

weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

9. Für innerdeutsche Lieferungen stellen wir, um die 

Rücknahmeverpflichtungen gemäß § 15 Verpackungsgesetz zu erfüllen, 

die Rücknahme sowie die fachgerechte und ordnungsgemäße Verwertung 

der gelieferten Verpackungen sicher. Die Rücknahme erfolgt auf 

Wunsch/Veranlassung durch den Kunden durch Abgabe an unserem 

Geschäftssitz durch den Kunden oder einen von ihm beauftragten Dritten. 

Die entstehenden Kosten für Rücksendung und Verwertung sind durch den 

Kunden zu tragen. 

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und 

künftigen Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag und der laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 

Eigentum an den verkauften Waren und Dienstleistungen vor.  

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 

Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch 

zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt wird oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 

Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 

Nichtzahlung des fälligen Preises, sind wir berechtigt, nach den 

gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware 

auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das 

Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 

Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 

verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den 

fälligen Preis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn 

wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 

gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist. 

4. Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 

Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden 

Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. 

Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 

Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 

Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, 

vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das 

entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 

entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt 

insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 

gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen 

die Abtretung an. Die in V.2 genannten Pflichten des Kunden gelten 

auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunden neben uns 

ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, 

solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 

nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir 

den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß 

V.3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 

dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 

Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 

macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in 

diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren 

Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren zu widerrufen. 

5. Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die uns nach den 

vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl 

insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernde 

Gesamtforderung um mehr als 10 % übersteigt. 

VI. Sachmängelansprüche 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sachmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter 

Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

2. Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln 

geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt 

ein Jahr ab Lieferung der Produkte. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

3. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen 

an den Produkten vorgenommen (z.B. Softwareänderungen im SPS-

Programm), Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, 

die nicht den Original-Spezifikationen entsprechen, so entfallen 

Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Kunde eine 

entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser 

Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

4. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen 

gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Zeigt 

sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon 

unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die 

Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur 

Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig 

von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche 

Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei 

Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur 

Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt 

der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, 

ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir 

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser 

Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 

verweigern, bleibt unberührt. 

6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu 

machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist 

jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 

des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit 

und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der 

Kunden die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 

zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 

mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich 

nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn 

tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die 

aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 

Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei 

denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

9. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur 

Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den 

Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv 

erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 

Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu 

benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir 



      
 

berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den 

gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 

Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos 

abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann 

der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei 

einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

11. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 

12. Ansprüche wegen Mängel gegen uns stehen nur dem unmittelbaren 

Kunden zu und sind nicht abtretbar. 

13. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von 

Abschnitt VIII. und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

14. Soweit gebrauchte Produkte geliefert werden, ist die Gewährleistung 

ausgeschlossen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist. 

Dieser Gewährleistungsausschluss gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder 

groben Fahrlässigkeit oder in den Fällen, in denen das Gesetz sonst 

zwingend eine Haftung vorsieht. 

VII. Rechtsmängelansprüche 

1. Für die Freiheit gelieferter Produkte von Rechtsmängeln haften wir im 

gesetzlichen Umfang. Dass von uns gelieferte Produkte gewerbliche 

Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter nicht verletzen, gewährleisten 

wir nur bezüglich des Landes, in dem wir unseren Sitz haben (Inland), 

soweit nichts anderes vereinbart ist. Wir haften nicht, soweit die 

Verletzung solcher Schutzrechte auf Weisungen beruht, die der Besteller 

gegeben hat, oder soweit für die Rechtsverletzung eigenmächtige 

Änderungen des Produkts oder ein von der vertraglichen Nutzung 

abweichender Gebrauch des Produkts durch den Kunden ursächlich ist. 

2. Der Vertragspartner wird uns unverzüglich unterrichten, sobald Dritte 

eine Schutzrechtsverletzung geltend machen. Unterbleibt diese 

unverzügliche Information, sind Mängelansprüche ausgeschlossen. 

3. Hinsichtlich der Gewährleistungszeit gilt VI.2. entsprechend. 

4. Werden innerhalb der Gewährleistungszeit berechtigte Ansprüche Dritter 

geltend gemacht, können wir nach unserer Wahl auf unsere Kosten für 

die betreffenden Lieferungen ein Nutzungsrecht erwirken oder die 

Lieferungen unter Beachtung der vertraglichen Zweckbestimmung so 

ändern, dass Schutzrechte nicht verletzt werden, oder vergleichbare 

Produkte liefern, die die Schutzrechte nicht verletzen. 

5. Ein Mängelanspruch des Vertragspartners ist ausgeschlossen, wenn der 

Vertragspartner selbst die Verhandlungen mit dem Dritten führt oder mit 

diesem ohne unsere Zustimmung Vereinbarungen schließt. 

VIII. Sonstige Haftung 

1. Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von 

vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 

2. Jegliche Haftung von uns gegenüber dem Kunden für Schäden, die nicht 

an der Ware selbst entstehen, ist unabhängig von der Rechtsgrundlage, 

die einem etwaigen Anspruch des Kunden zugrunde liegt, ausgeschlossen. 

Ausgeschlossen ist daher insbesondere jede Haftung für mittelbare 

Schäden, indirekte Schäden und Folgeschäden, wie z.B. entgangener 

Gewinn, Produktionsausfall.  

3. Die sich aus VIII.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir nach 

gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 

4. Ausschlüsse und Beschränkungen der Haftung des Lieferanten gelten 

nicht, soweit dem zwingend anwendbares Recht entgegensteht. 

5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann 

der Kunden nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 

Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein etwaiges freies 

Kündigungsrecht des Kunden wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

IX. Schutzrechte 

1. Für alle an uns zum Zwecke der Lieferung oder Leistung übergebenen 

Unterlagen, Gegenstände und dergleichen steht der Kunde dafür ein, dass 

Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. Wir werden den 

Kunden auf uns bekannte Rechte Dritter hinweisen. Der Kunde hat uns 

von Ansprüchen Dritter freizustellen und einen uns entstehenden Schaden 

zu ersetzen. Wird uns die Leistung, Herstellung oder Lieferung von einem 

Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so 

sind wir – ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten 

einzustellen und Ersatz unseres Aufwandes zu verlangen. 

Uns überlassene Unterlagen, Gegenstände und dergleichen, die nicht zum 

Auftrag geführt haben, werden auf Wunsch gegen Kostenerstattung 

zurückgesandt. Sonst sind wir berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe 

des Angebots zu vernichten. 

2. Wir behalten uns an sämtlichen Mustern, Modellen, Zeichnungen, 

Kostenvoranschlägen, Kalkulationen und ähnlichen Informationen 

körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – 

Eigentums- und Urheberrechte vor.  

Derartige Informationen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 

werden. Erhält der Vertragspartner im Zusammenhang mit der 

Vertragsanbahnung derartige Informationen, ist er zur kostenfreien 

Rücksendung an uns verpflichtet, wenn der Vertrag nicht zustande 

kommt. 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche Informationen, die von 

uns ausdrücklich als vertraulich bezeichnet werden, nur mit unserer 

ausdrücklichen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

3. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein 

nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software 

einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung 

auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung 

der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der Kunde darf 

die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) 

vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in 

den Quellcode umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, 

Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu 

entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu 

verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den 

Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim 

Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

Nur nach vertraglicher Vereinbarung mit uns kann der Kunde diese Rechte 

gegen eine zu verhandelnde Gebühr erwerben. 

X. Schlussbestimmungen 

1. Es gilt Schweizer Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 

keine Anwendung. 

2. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder 

im Zusammenhang mit den AGB und/oder einem Vertrag, einschließlich 

über dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder Auflösung, sind 

durch ein Schiedsverfahren gemäß der Internationalen Schweizerischen 

Schiedsordnung des Swiss Arbitration Centre zu entscheiden. Es gilt die 

zur Zeit der Einreichung der Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung 

der Schiedsordnung. Das Schiedsgericht soll aus drei Mitgliedern 

bestehen; Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Zürich, Schweiz. Die Sprache 

des Schiedsverfahrens ist deutsch.  

3. Leistungs-, Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den 

Rechtsbeziehungen mit dem Kunden ist Bocholt. 

4. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 

nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, wird die 

Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden 

Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder 

undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulässig, als durch 

diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, 

die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht durchsetzbaren 

Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck nach Gegenstand, Maß, 

Zeit, Ort und Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 

für die Füllung etwaiger Lücken in diesen Geschäftsbedingungen. 

                                         

Stand: 01. April 2024 
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